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INFORMATIONEN IN KÜRZE 

 

 

 

Quarantäne- und Isolationsregelungen für Schülerinnen und Schülern 
 

 

 

Die Schülerin / der Schüler  
ist krank 

 
Die Schülerin / der Schüler lebt 

in einem Haushalt mit 
Infizierten 

 
Es gibt einen Infektionsfall  

in der Klasse / in der Schule  

           

Bei ersten Krankheitsanzeichen: 
Freiwillige Isolation 

 
Auffrischungsimpfung erhalten? 

oder Zweitimpfung in den 
letzten drei Monaten? oder 
Infektion in den letzten drei 

Monaten und somit genesen? 

 

Die Schule meldet alle Fälle an das 
Gesundheitsamt.  

Das Gesundheitsamt prüft, ob weitere 
serielle Testungen nötig sind. 

Das Gesundheitsamt entscheidet ggf. 
über weitere Maßnahmen 

     

Schnelltest 
    

 

     

 

   

PCR Test positiv? Nein Nein  Ja   

Ja            

Isolation: 10 Tage (ab ersten 
Symptomen gerechnet) 

   
Quarantänepflicht:  

10 Tage 
      

           

Ab 5.und 6. Tag: Keine 
Krankheitszeichen 

   Am 5. Tag: Krankheitszeichen   

Ja      
Ja Nein 

      

Freitestung ab 7. Tag 
ausschließlich an einer 
öffentlichen Teststelle 

möglich: Antigen oder PCR-
Test 

   

Freitestung ab 5. Tag an 
einer öffentlichen 
Teststelle möglich, 

Empfehlung: Antigen 
Schnelltest 

 

Freitestung ab 
5. Tag in der 

Schule 
möglich 

 

 

Ja  
 

   
 

 
 

    

Test negativ?    Test negativ?    

Ja 
 

   
Ja 

       

Die Schülerin / der Schüler nimmt am Unterricht in der Schule teil 
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Positiv: 

Isolationspflicht 
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